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1. Fahrplan und Strecke IC Bus 

1.1 Welche IC Bus-Strecken werden derzeit von der Deutschen Bahn angeboten? 

 

München  - Freiburg 

 

 

 

Berlin - Krakau 
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2. Fragen zum Produkt IC Bus 

2.1 Wodurch zeichnen sich die IC Busse der Deutschen Bahn aus? 

Die IC Busse der Deutschen Bahn ergänzen das Angebots-(Linien)netz der DB Fernverkehr AG 
und sind in das Preis- und Vertriebssystem der Bahn integriert. Das bedeutet, dass der Kunde in 
nur einem Schritt in allen gewohnten DB Vertriebskanälen eine durchgehende Fahrkarte kaufen 
kann, die z.B. die Nutzung der IC Busse und im weiteren Reiseverlauf eine ICE-Verbindung oder 
eine Nahverkehrsverbindung beinhaltet. 

2.2 Wo ist der Unterschied zwischen dem neuen IC Bus und dem bestehenden Express-
bus? 

Der Expressbus auf den Linien von München und Nürnberg nach Prag wird mittelfristig ebenfalls 
unter dem Namen IC Bus verkehren. 

2.3 Welche Wagenklassen gibt es in den IC Bussen? Gibt es auch einen 1. Klasse-Bereich 
im IC Bus?  

In den IC Bussen gibt es nur die 2. Wagenklasse. 

2.4  Besteht Reservierungspflicht in den IC Bussen? 

Die IC Busse der Deutschen Bahn sind reservierungspflichtig, da die StVO die Beförderung ste-
hender Fahrgäste im Reisebus nicht erlaubt. Das heißt, auch für kostenlos mitreisende Kinder 
oder eine Begleitperson bzw. einen Begleithund/Blindenführhund von schwerbehinderten Men-
schen mit Merkzeichen B müssen Sitzplatzreservierungen vorgenommen werden. Eine Fahrt oh-
ne gültige Sitzplatzreservierung ist in den IC Bussen nicht möglich. Bei gleichzeitigem Fahr-
scheinkauf für eine IC Bus-Verbindung ist die Reservierung für alle auf der Fahrkarte eingetrage-
nen Reisenden kostenfrei inkludiert. 

2.5 Gibt es auch im Bus bahn.bonus comfort Sitzplätze?  

Nein, eigene bahn.bonus comfort-Sitzplätze wird es in den IC Bussen bis auf Weiteres nicht ge-
ben, da die IC Busse der Deutschen Bahn reservierungspflichtig sind, und somit alle Kunden ei-
nen garantierten Sitzplatz haben.  

2.6 Kann ich im IC Bus rauchen? 

Nein, das Rauchen im IC Bus ist grundsätzlich nicht gestattet. Unter das Rauchverbot fallen auch 
elektrische Zigaretten. 

 

3. Preise und Konditionen im IC Bus 

3.1 Welche Fahrkarten / Tarife gelten im IC Bus? 

In den IC Bussen gelten die regulären Tarifangebote der DB Fernverkehr AG. Zusätzlich ist für 
jeden Reisenden eine Sitzplatzreservierung erforderlich. Beim gleichzeitigen Erwerb einer Fahr-
karte ist diese für die gewählte Busverbindung kostenlos. 

Darüber hinaus sind in den nationalen IC Bussen die Tarifangebot „Sparpreis IC Bus“ und bei 
Abfahrt der Busse der „Bordsparpreis IC Bus“ für die reine Busverbindung erhältlich. Für die in-
ternationale Verbindung Berlin - Krakau ist das Angebot Europa-Spezial Polen IC Bus erhältlich. 
Die genauen Angebotskonditionen erhalten Sie in allen DB Verkaufsstellen sowie im Internet un-
ter www.bahn.de/icbus. 

3.2 Wo kann ich die Fahrkarten für den IC Bus kaufen? 

Fahrkarten für den IC Bus gibt es überall, wo es DB Fahrkarten gibt: Im Reisezentrum, in DB 
Agenturen, am DB Automaten sowie auf www.bahn.de oder unter der Service- 
Hotline 0180 5 99 66 33 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Tarife bei Mobilfunk 



 

ggf. abweichend, max. 42 Cent/Min.). Zudem können bei freien Sitzplatzkapazitäten ggf. noch 
Fahrkarten kurz vor Abfahrt beim Servicepersonal am Bus gekauft werden. Mobilitätseinge-
schränkte Reisende können ihre Fahrkarte auch bei der Mobilitätsservice-Zentrale unter 0180 5 
51 25 12 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Tarife bei Mobilfunk ggf. abweichend, max. 
42 Cent/Min.) erwerben. 

3.3 Wie erhalte ich eine Sitzplatzreservierung für den IC Bus? 

Beim Kauf einer Fahrkarte für den IC Bus ist die Sitzplatzreservierung für die gebuchte Verbin-
dung für alle auf der Fahrkarte eingetragenen Reisenden kostenlos integriert. Achten Sie daher 
darauf, auch mitreisende Familienkinder von 0 bis einschließlich 14 Jahren auf die Fahrkarte ein-
zutragen. 

Ist der Kunde im Besitz einer gültigen Fahrkarte für die IC Busse ohne Reservierung, einer 
BahnCard 100 oder möchte er eine andere Busverbindung als die ursprünglich gebuchte nutzen, 
ist die Sitzplatzreservierung nachträglich kostenpflichtig zu erwerben.  

Ohne gültige Sitzplatzreservierung ist die Fahrt in den IC Bussen der Bahn nicht möglich. 

3.4 Wird die BahnCard in den IC Bussen anerkannt?  

Ja, nach den Tarifbestimmungen werden auch die verschiedenen BahnCards in den IC Bussen 
der Deutschen Bahn anerkannt. BahnCard 100-Inhaber benötigen für die Fahrt in den IC Bussen 
eine kostenpflichtige Sitzplatzreservierung. Auf ausländischen Streckenabschnitten gewährt die 
BahnCard auch im IC Bus 25% Rabatt mit RAILPLUS. 

3.5 Kann ich bahn.bonus-Punkte sammeln? 

Ja,  beim Kauf einer Fahrkarte für den IC Bus können bahn.bonus-Punkte gesammelt werden.  

3.6 Was kostet eine Fahrkarte für Kinder? 

Kinder bis einschließlich 5 Jahre benötigen keine eigene Fahrkarte, aber eine eigene Sitzplatzre-
servierung. Eigene Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren können bei Normal- und 
Sparpreisen kostenlos mitgenommen werden, wenn sie auf der Fahrkarte eingetragen sind. Kin-
der ohne Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils oder deren Lebenspartner werden zum 
halben Fahrpreis (Normalpreis mit/ohne BahnCard-Rabatt) oder den Sparpreisen (mit/ohne 
BahnCard 25-Rabatt) befördert (Kinderermäßigung). 

Grundsätzlich benötigen alle Kinder eine eigene Sitzplatzreservierung. Daher empfiehlt es sich, 
alle mitreisenden Familienkinder, unabhängig vom Alter, auf der Fahrkarte einzutragen, damit 
auch für sie eine kostenfreie Sitzplatzreservierung in die Fahrkarte integriert ist. Ansonsten muss 
die Reservierung für alle mitreisenden Kinder kostenpflichtig hinzugebucht werden. 

3.7 Können Rollstuhlfahrer und deren Begleitperson den IC Bus nutzen? 

Eine Beförderung von Rollstuhlfahrern ist zurzeit nur möglich, wenn der Rollstuhlfahrer auf einem 
normalen Sitzplatz reisen kann und der Rollstuhl  faltbar ist. Sofern keine Begleitperson mitreist, 
muss ein Umsetzen des Reisenden mit Unterstützung des Busfahrers möglich sein.  An den Bus-
bahnhöfen der IC Busse stehen keine mobilen Hublifte zur Verfügung.  Der Busfahrer oder das 
Buspersonal ist beim Ein- und Ausstieg behilflich. Diese/r übernimmt auch das Be- und Entladen 
von Gepäckstücken. Die sanitären Anlagen der IC Busse sind für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. 
Daher wird Rollstuhlfahrern die Benutzung einer behindertengerechten Toilette an einer Raststät-
te ermöglicht. Mobilitätseingeschränkte Reisende erhalten Hilfeleistungen nicht nur beim Ein- und 
Ausstieg an den Busbahnhöfen, sondern auch im Rahmen der vorgesehenen Fahrpausen (u. a. 
zur Nutzung  sanitärer Anlagen außerhalb des Busses). Zur Gewährleistung von Hilfeleistungen 
vor/während der Beförderung (z. B. Ein- und Ausstiegshilfe),  
kann die Anmeldung für Hilfeleistungen an ausgewiesenen Bahnhöfen für Reisen innerhalb 
Deutschlands bis zum Tag vor Reiseantritt (bis 20.00 Uhr am Vorabend) bei der Mobilitätsser-
vice-Zentrale unter 0180 5 51 25 12 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Tarife bei Mobil-
funk ggf. abweichend, max. 42 Cent/Min.) erfolgen. 
 



 

Die Beförderung erfolgt für eine notwendige Begleitperson und/oder  einen Blindenführ-
hund/Begleithund kostenlos, diese benötigen dennoch eine Sitzplatzreservierung. 
Die Deutsche Bahn befindet sich aktuell allerdings in einem Beschaffungsprozess für neue Bus-
se, die über einen Rollstuhlstellplatz und eine behindertengerechte Toilette verfügen werden. 
Da die Busse nicht alle baugleich sind, können die exakten Maße der Busse für die gewünschte 
Verbindung bei der Mobilitätsservice-Zentrale erfragt werden: 01805 51 25 12  (14 Cent/Min. aus 
dem deutschen Festnetz, Tarife bei Mobilfunk ggf. abweichend, max. 42 Cent/Min.), Stichwort: 
"Betreuung". 

3.8 Welche Rechte habe ich im Falle von Verspätungen und Ausfällen?  

Für die Haftung  bei Busverspätungen und Busausfällen gelten die gesetzlichen Vorgaben gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Febru-
ar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr. Gemäß unseren Bedingungen für die 
Nutzung der IC Busse in nationalen Verbindungen gelten daneben zugunsten des Fahrgastes - 
und soweit sich daraus für den Kunden weitergehende Rechte ergeben - auch bestimmte Fahr-
gastrechte aus dem Bereich der Schienenbeförderung für die Busbeförderung entsprechend. 
Eine Übersicht über die Fahrgastrechte erhalten Sie an allen DB Verkaufsstellen und im Internet 
unter https://www.bahn.de/p/view/service/fahrgastrechte/uebersicht.shtml.   
 
 

4. Service und Gepäck  

4.1 Wie lange dauert die Fahrt?/Gibt es Pausen an Raststätten/Bahnhöfen? 

Die Fahrtzeit auf der Strecke München – Freiburg beträgt insgesamt 4 Stunden und 35 Minuten. 
Zwischenhalte an Bahnhöfen sowie Pausen an Autobahn-Raststätten sind nicht vorgesehen. 

Die Fahrtzeit auf der Strecke Berlin – Krakau beträgt insgesamt 8 ¼ Stunden. Pausen an Auto-
bahn-Raststätten sind nicht vorgesehen. Auf der Strecke Berlin - Krakau besteht jedoch die Mög-
lichkeit in Kattowitz und Breslau auszusteigen bzw. in der Gegenrichtung einzusteigen. Grund-
sätzlich werden nur grenzüberschreitende Fahrkarten verkauft, innerpolnische Fahrten werden 
derzeit nicht angeboten. 

4.2 Habe ich die Möglichkeit Getränke/Snacks im Bus zu kaufen? 

Kleine Snacks sowie warme und kalte Getränke können Sie während der gesamten Fahrt an 
Bord der IC Busse erwerben. 

4.3 Wie viel Gepäck darf ich mitnehmen? 

Die Mitnahme von Handgepäck ist auf die Mitnahme von 2 Stück mit den maximalen Abmessun-
gen 70 cm x 50 cm x 30 cm begrenzt. 

4.4 Sind Fahrräder oder Sperrgepäck erlaubt? 

Nein, die Mitnahme von Fahrrädern oder Sperrgepäck (Traglasten) ist ausgeschlossen.   

4.5 Sind Tiere im Bus erlaubt? 

Die Mitnahme von Tieren ist grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildet das Mitführen 
von Blindenführ- und Begleithunden im Sinne von § 145 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX gegen Vorzeigen 
des amtlichen Schwerbehindertenausweises. 

4.6 Ist die Mitnahme von orthopädischen Hilfsmitteln möglich? 

 
Orthopädische Hilfsmittel werden in den IC Bussen unter Berücksichtigung der technischen Vo-
raussetzungen befördert. Es können solche orthopädischen Hilfsmittel befördert werden, die falt-
bar sind und im gefalteten Zustand eine Maximalgröße von Länge: 1.200 mm, Breite: 350 mm, 



 

Höhe: 1.090 mm nicht überschreiten. Alle orthopädischen Hilfsmittel müssen im liegenden Zu-
stand transportiert werden können. Das Gewicht darf 25 kg nicht überschreiten. 

 

 

5. Sonstiges zum IC Bus 

5.1 Wo bekomme ich Informationen über Strecken, Abfahrtszeiten und Preise? 

Weiterführende Informationen erhalten Sie an allen bekannten DB-Verkaufsstellen sowie unter 
www.bahn.de/icbus 

5.2 Was passiert, wenn ich etwas im Bus verloren/vergessen habe? 

Sollten Sie etwas im Bus oder im Bahnhof vergessen haben, können Sie auf verschiedenen We-
gen Kontakt zum Fundservice der DB aufnehmen. Ist die Suche erfolgreich, werden Sie umge-
hend informiert. Wir forschen bis zu vier Wochen ab dem von Ihnen angegeben Verlusttag nach 
Ihrem Eigentum.  

5.3 Welche Reisedokumente muss ich auf der Strecke Berlin – Krakau mitführen? 

Für die Einreise nach Polen als deutscher Staatsbürger reicht ein gültiger Personalausweis oder 
ein gültiger vorläufiger Personalausweis bzw. Reisepass. Für Kinder wird ein gültiger Reisepass 
oder ein gültiger Kinderausweis nach altem Muster benötigt (wird seit 01.01.2006 nicht mehr aus-
gestellt). Kindereinträge im Reisepass eines Elternteils sind nicht gültig. Jedes Kind benötigt ein 
eigenes Ausweisdokument. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Auswärtige 
Amt. 

 

 


